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AMENDMENT FORM

Suggestion for amendment of Article : X

By Mr Joschka Fischer

Status : - Member

Artikel X (Anwendung der SolidaritätsklauselKlausel zu Sicherheit und Solidarität)

(1)               Aufgrund eines gemeinsamen Vorschlags des Ministers für auswärtige Angelegenheiten

und der Kommission nimmt der Rat Rechtsakte zur Bestimmung eines Rahmens für die Anwen-

dung der Solidaritätsklausel nach Artikel X von Teil I an. Die Annahme dieser Rechtsakte erfolgt

gemäß den einschlägigen Bestimmungen der Verfassung.

(21) Für die Umsetzung von Artikel X von Teil I koordinieren die Union und die

Mitgliedstaaten ihr Handeln. Ist ein Mitgliedstaat Ziel eines terroristischen Anschlags, so leisten die

anderen Mitgliedstaaten ihm auf Anforderung seiner politischen Organe Unterstützung. Zu diesem

Zweck sprechen die Mitgliedstaaten sich im Rat ab.

(12)             Aufgrund eines gemeinsamen Vorschlags des Ministers für auswärtige Angelegenheiten

und der Kommission nimmt der Rat Rechtsakte zur Bestimmung eines Rahmens für die Anwen-

dung der Solidaritätsklausel nach Artikel X von Teil I an. Die Annahme dieser Rechtsakte erfolgt

gemäß den einschlägigen Bestimmungen der Verfassung.

 (3) Im Rahmen dieses Artikels wird der Rat vom Politischen und Sicherheitspolitischen

Komitee und vom Ständigen Ausschuss für die Innere Sicherheit unterstützt, die ihm gegebenen-

falls gemeinsame Stellungnahmen vorlegen.

(4) Damit die Union auf effiziente Weise tätig werden kann, nimmt der Europäische Rat

regelmäßig auf der Grundlage eines Berichts des Rates eine Einschätzung der Bedrohungen vor,

denen die Union ausgesetzt ist.

Explanation (if any) :
Die Reihenfolge der Artikel 1 und 2 sollte vertauscht werden.
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Hilfe- und Unterstützungsleistungen sollten, wie in Art. X Teil I definiert, nicht auf Hilfe- und

Unterstützungsleistungen nach einem Terroranschlag begrenzt sein. Sie sollten zudem explizit

auch die Organe der Union umfassen; der Abstimmungsprozess sollte daher nicht auf den Rat

beschränkt werden.


